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Zusammenfassung / Kernaussagen 

Das vorliegende Diskussionspapier soll Antworten auf die Frage geben, wie eine effi-

ziente Biodiversitätsförderung in der Agrarlandschaft in Deutschland gelingen 

kann. Es soll einen konstruktiven Dialog zwischen den involvierten Anspruchsgruppen 

– Politik, Behörden, Agrar- und Ernährungswirtschaft, Naturschutzorganisationen und 

Zivilgesellschaft – befördern. Der IVA möchte somit einen Beitrag zur Debatte um die 

zukünftige Ausrichtung der Agrarpolitik in Deutschland leisten. Dabei sind aus Sicht 

des IVA folgende Aspekte von zentraler Bedeutung: 

 

1. Effiziente Biodiversitätsförderung  

Zur Umkehr des Biodiversitätsverlustes braucht es eine effiziente Biodiversitäts-

förderung in der deutschen Agrarlandschaft. Ziel der Biodiversitätsförderung 

muss es sein, einen maximalen Zugewinn an Biodiversität in der Agrarlandschaft 

zum geringstmöglichen Verlust an landwirtschaftlicher Produktivität zu erzielen 

(Flächeneffizienz). 

 

2. Hochwertige Maßnahmen im Naturraum und attraktive Förderung  

Effiziente Biodiversitätsförderung basiert auf folgenden Prinzipien: (1) Fokussie-

rung auf den Naturraum und Umsetzung in Kooperation; (2) Maßnahmenqualität 

vor -quantität; (3) ausreichende Anreize durch angemessene Fördersätze; (4) 

Standortvoraussetzungen beachten und Synergieeffekte durch Aufwertung exis-

tierender Strukturen nutzen. 

 

3. Baukasten von Maßnahmen 

Umsetzung über Agrarumweltmaßnahmen (und Vertragsnaturschutz) und Förde-

rung einer vielfältigen Landschaftsstruktur mithilfe eines Baukastens von Maß-

nahmen.  

 

4. 10 % naturnahe Flächen in der Normallandschaft  

In der Normallandschaft sollte für Landschaftsstrukturelemente, Saumstrukturen 

und nicht produktive Flächen ein Anteil von 10 % im Offenland angestrebt wer-

den, mit Fokus auf die Aufwertung unproduktiver Flächen.  

 

5. Flächendeckende Managementpläne für Schutzgebiete 

Zur Gewährleistung einer positiven Entwicklung der Biodiversität in Schutzgebie-

ten ist eine flächendeckende Aufstellung von Managementplänen dringend not-

wendig. Diese werden unter Einbeziehung lokaler Akteure entwickelt und be-

schreiben Potenziale, Bedarfe und Maßnahmen zur ökologischen Aufwertung 

und zur Förderung spezifischer Schutzgüter. 
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6. Technischen Fortschritt nutzen 

Die digitale Transformation und die Anwendung hochtechnologischer umwelt- 

und biodiversitätsfreundlicher Bewirtschaftungstechniken, wie z. B. Teilflächen-

applikation, hat das Potenzial, einen erheblichen Beitrag zur Ertragssicherung 

und zum Erhalt der Biodiversität zu leisten. Die Förderung solcher Verfahren soll-

te über das bisherige Maß hinaus erfolgen.  

 

7. Biodiversitätsberatung ausbauen 

Die Auswahl geeigneter Maßnahmen muss durch staatliche, naturschutzfachliche 

und privatwirtschaftliche Beratungsangebote zur Biodiversitätsförderung an 

Landwirt:innen und Kommunen unterstützt werden.  

 

Das Budget der Agrarpolitik ist potenziell ausreichend, um die Biodiversität in der 

Agrarlandschaft nachhaltig zu fördern und gleichzeitig eine produktive und auskömmli-

che Landwirtschaft zu gestalten. Entscheidend zur Erreichung dieser Ziele ist der effi-

ziente Einsatz des Agrarbudgets und der nutzbaren Flächen. Die effektive Biodiversi-

tätsförderung gelingt flächendeckend, wenn die beschrieben Erfolgsfaktoren in der 

Agrar- und Umweltpolitik verankert werden. Hierzu startet der IVA einen Dialog mit den 

involvierten Anspruchsgruppen – Politik, Behörden, Agrar- und Ernährungswirtschaft, 

Naturschutzorganisationen und Zivilgesellschaft. 
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1 Einleitung 

Neben dem menschengemachten Klimawandel ist der globale Verlust an Biodiversität 

die größte ökologische Herausforderung dieses Jahrhunderts. Der Landwirtschaft 

kommt dabei eine Schlüsselrolle zu. Der Erhalt der Biodiversität wurde daher mit der 

Agenda 2000-Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) im Jahr 1999 ein zentrales 

Ziel der deutschen und europäischen Agrarpolitik.  

Dennoch schreitet der Biodiversitätsverlust in der Agrarlandschaft weiter voran. Getrie-

ben wird diese Entwicklung vor allem durch den Verlust an geeigneten Lebensräumen 

in einer an Vielfalt ärmeren Landschaft (z. B. Benton et al 2003; Dainese et al. 2019). 

Mit unserer Art der Flächennutzung bestimmen wir über das Habitatangebot und somit 

maßgeblich über die florale und faunistische Biodiversität innerhalb eines Naturrau-

mes. Relevante Faktoren in der Agrarlandschaft sind u. a.  

• das Kulturartenspektrum (kompositionelle Heterogenität) und die Schlaggrößen 

(konfigurale Heterogenität) (Fahrig et al. 2011),  

• die Nutzungsintensität (Seibold et al. 2017), 

• und der Anteil naturnaher Flächen (Beyer & Manica 2020).  

Zur Umkehrung des Artenrückgangs müssen wirksame Maßnahmen auf Ebene der 

Landschaft umgesetzt werden (BfN 2020a).  

Auf europäischer Ebene adressiert der Green Deal der EU-Kommission und die darin 

enthaltene Farm to Fork Strategy und die Biodiversity Strategy das Ziel, die ökologi-

sche Nachhaltigkeit des Agrar- und Ernährungssystems zu erhöhen. Dieses Ziel ist 

unumstritten und von allen relevanten Akteuren akzeptiert. Die entscheidende Frage ist 

vielmehr, wie die ökologische Nachhaltigkeit dauerhaft verbessert werden kann, ohne 

die Versorgung mit Agrarprodukten zu gefährden. Wie eine strukturelle Erhöhung und 

Sicherung der Biodiversität in der ackerbaulich genutzten Agrarlandschaft erreicht wer-

den, ist Diskussionsgegenstand dieses Papiers.  

 

2 Die Herausforderung 

Die Entwicklung von Langzeit-Biodiversitätsparametern wie das abnehmende Vor-

kommen von Agrarvögeln zeigt, dass wir die Agrarlandschaft in den zurückliegenden 

Jahrzehnten stark verändert und sie intensiver genutzt haben. Der sukzessive Wandel 

in der Landnutzung (IPBES 2019; BfN 2020a, S. 21) ist das Resultat veränderter Be-

darfe, z. B. Bevölkerungswachstum, Siedlungs- und Verkehrsflächen, technischer Mög-

lichkeiten wie Landtechnik, chemische Pflanzenschutz- und mineralische Düngemittel, 

politischer Ausrichtungen wie Weltmarktorientierung in der GAP, Erneuerbare-

Energien-Gesetz (EEG) und wirtschaftlicher Gegebenheiten, z. B. regionale Konzentra-

tion der Verarbeitung und ökonomische Vorzüglichkeit weniger Kulturpflanzen. 
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Die negativen Auswirkungen auf die Arten in der Agrarlandschaft sind die Kehrseite 

einer im Grunde sehr positiven Entwicklung: Die heimische Landwirtschaft nutzt die 

Potenziale ihres Gunststandorts in Zentraleuropa und hat es in den zurückliegenden 

Jahrzehnten geschafft, die Erträge konstant zu steigern. 

Doch obwohl die deutsche Landwirtschaft zu den produktivsten weltweit zählt, ist 

Deutschland von einer vollständigen Selbstversorgung weit entfernt. Zur Deckung des 

Bedarfs an Agrarerzeugnissen werden, zusätzlich zur inländischen Nutzfläche von ca. 

16,5 Mio. ha., knapp 7 Mio. ha Fläche außerhalb Deutschlands benötigt (Destatis 

2020). Gleichzeitig steigt der globale Bedarf an Agrarrohstoffen (Alexandratos & Bru-

insma 2012; Valin et al. 2021) und weltweilt werden stetig erhebliche Naturflächen in 

Agrarflächen umgewandelt (Martin 2008, Richards et al. 2014; Pendrill et al. 2019).  

Trotz der hohen Produktivität ist die deutsche Landwirtschaft stark abhängig von 

Transferleistungen aus dem europäischen und nationalen Agrarbudget. Direktzahlun-

gen und Zuschüsse (inkl. Agrarumweltmaßnahmen) machen insgesamt 135 % (ökolo-

gisch wirtschaftende Betriebe) bzw. 130 % (konventionell wirtschaftende Betriebe) des 

Unternehmensgewinns aus (eigene Berechnung mit Daten aus Sanders 2021, S. 8). 

 

3 Das Ziel: Effiziente Biodiversitätsförderung  

Eine flächendeckende Extensivierung der Landwirtschaft würde vor dem geschilderten 

Hintergrund bestenfalls zu einer Verlagerung der Probleme führen. Zur Lösung des 

Biodiversitätsverlustes braucht es deswegen eine effiziente Biodiversitätsförderung 

in der deutschen Agrarlandschaft. Effizienz bedeutet in diesem Zusammenhang das 

Erreichen eines optimalen Verhältnissens zwischen Biodiversitätszuwachs und Produk-

tionsrückgang (= Flächeneffizienz in Produktion und Biodiversität). Oder anders aus-

gedrückt: Ziel der Biodiversitätsförderung muss es sein, die Biodiversität in der 

Agrarlandschaft maximal zu steigern und gleichzeitig den Verlust an landwirt-

schaftlicher Produktivität so gering wie möglich zu halten.  

Nur dieser Ansatz wäre in einem globalen Sinne nachhaltig; denn mit zunehmender 

Abnahme der Produktion würden Biodiversitätsprobleme in andere Regionen der Welt 

verlagert und im Saldo würde sich die ökologische Situation verschlechtern (Barreiro-

Hurle et al., 2021; Beckman et al. 2020, Henning et al. 2021, Kühl et al. 2021).  

Da das Agrarbudget begrenzt ist, die landwirtschaftlichen Einkommen jedoch stark von 

staatlichen Transfers abhängig und Preissteigerungen für Lebensmittel aus sozialen 

Gründen problematisch sind, ist die Kosteneffizienz das zweite Kriterium, welches für 

die Förderung von Biodiversität in der Agrarlandschaft durch geeignete Maßnahmen 

spricht. 

 

Wie gelingt eine effiziente Biodiversitätsförderung in der Agrarlandschaft?  

Das vorliegende Diskussionspapier soll praktikable Antworten auf diese Frage geben 

und somit die konstruktive Auseinandersetzung zwischen den involvierten Anspruchs-

gruppen – Politik, Behörden, Agrar- und Ernährungswirtschaft, Naturschutzorganisatio-
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nen und Zivilgesellschaft – befördern. So soll ein Beitrag zur Debatte um die zukünftige 

Ausrichtung der Agrarpolitik in Deutschland geleistet werden1.  

Das Anliegen dieses Diskussionspapiers ist es, für das Spannungsfeld aus Ökologie, 

Ökonomie und Sozialem, in das die Landwirtschaft eingebunden ist, Lösungswege 

aufzuzeigen. Konkret sind drei Zieldimensionen maßgeblich für die nachfolgenden 

Ausführungen: 

(I)  Die Erhöhung der Biodiversität in der Agrarlandschaft 

(II)  Die Versorgung mit Agrarerzeugnissen 

(III) Die Einkommen der Landwirtschaft  

Zeithorizont: Aufgrund des weitgehend abgeschlossenen Prozesses zur Festlegung 

der GAP 2023-2027 scheint die nächste Chance zur Weiterentwicklung der Agrarpolitik 

in weiter Zukunft zu liegen. Umgekehrt ist der politische Prozess vielschichtig und auf-

grund der vielfältigen involvierten Interessensgruppen und Institutionen ohnehin nur 

mittelfristig beeinflussbar. Zudem hat die Bundesregierung angekündigt, die GAP be-

reits im Jahr 2024 zu evaluieren. Auf nationaler Ebene bietet außerdem die Ausgestal-

tung der Agrar-, Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen (AUKM) in der „zweiten Säule“, 

die zentral für die Biodiversitätsförderung sind und durch die Bundesländer gestaltet 

werden, auch kurzfristigere Gestaltungsmöglichkeiten.  

 

4 Prinzipien effizienter Biodiversitätsförderung 

Der Erhalt der Biodiversität ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Die Beibe-

haltung, Aufwertung und Schaffung von Lebens- und Rückzugsräumen muss 

entsprechend gefördert werden (NAP 2021; AG LN o.J.). 

Es gibt eine Vielzahl an Veröffentlichungen zur Biodiversitätsförderung in der Agrar-

landschaft und in jüngerer Vergangenheit wurden zahlreiche staatlich geförderte, aber 

auch privatwirtschaftlich finanzierte Projekte zu diesem Thema initiiert2. Aus den Erfah-

rungen und Ergebnissen lassen sich vier Prinzipien für eine erfolgreiche Biodiversitäts-

förderung in der Agrarlandschaft ableiten. 

(I) Kooperation: Regionale Lösungen für regionale Besonderheiten  

Die deutsche Landschaft und die regionale Landnutzung sind ebenso vielfältig wie die 

Habitatsansprüche wildlebender Tiere und Pflanzen. Im Hinblick auf die Biodiversität 

bestehen überwiegend regionale Problem- und Zielstrukturen. Die Biodiversitätsför-

derung bedarf daher einer Fokussierung auf Naturräume (Baker et al. 2012, Per-

 
1 Da die Agrarpolitik maßgeblich auf europäischer Ebene bestimmt wird, bedeutet dies implizit 
auch einen Diskurs um die GAP und den hierdurch bestimmten Handlungsraum. 
2 Übersichtdarstellungen finden sich auf den Websites des Bundesamts für Naturschutz 
(https://biologischevielfalt.bfn.de/bundesprogramm/ und dprojekte/laufende-projekte.html) und 
der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (Genres - BLE::Netzwerke Biodiversitäts-
betriebe).  

https://biologischevielfalt.bfn.de/bundesprogramm/%20und%20dprojekte/laufende-projekte.html
https://genres.de/weitere-themen/netzwerke-biodiversitaetsbetriebe
https://genres.de/weitere-themen/netzwerke-biodiversitaetsbetriebe
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kins et al. 2011). So können Mängel innerhalb eines definierten Gebiets, die dazu füh-

ren, dass typische Arten in ihrem Vorkommen abnehmen, identifiziert und konkrete 

Maßnahmen zur Mängelbehebung entwickelt werden (z. B. AG LN o. J.). 

Naturschutz ist immer dann erfolgreich, wenn die Akteure einer Region konstruktiv zu-

sammenarbeiten (können). Wenn Landwirtschaft, Naturschutzverbände sowie Natur-

schutz- und Landwirtschaftsbehörden und weitere lokale Akteure kooperieren, kann 

das Wissen und die Fähigkeit unterschiedlicher Disziplinen in zielgenaue und koordi-

nierte Maßnahmen überführt werden (AG LN, o. J.; DLV 2008, Gottschalk & Beeke 

2014; ZKL 2021). 

 

(II)  Qualität vor Quantität 

Die Maßnahmenqualität, bestehend aus der Art der Maßnahme, dem Standort, der 

Vernetzung und Umsetzungsgüte, ist für ökologische Wirksamkeit und damit für die 

Flächen- und Kosteneffizienz entscheidend. Hierzu ist eine qualifizierte Biodiversitäts-

beratung essentiell (UBA 2021, S. 27). Qualitative und quantitative Bedarfe sollten 

landschaftsbezogen ermittelt werden (NAP 2021). Es gibt zahlreiche Beispiele, bei 

denen mit relativ wenigen Maßnahmen und geringen Flächenanteilen bedeutende Ver-

besserungen erreicht werden können (z. B. Gottschalk & Beeke 2014). 

(III) Naturschutz muss attraktiv sein 

Landwirt:innen dürfen durch die Umsetzung von Naturschutzmaßnahmen und 

die Bereitstellung extensiver oder unproduktiver Flächen im Vergleich zur orts-

üblichen Wirtschaftsweise finanziell nicht schlechter gestellt sein. Finanzielle 

Anreize bestimmen die Motivation zur Umsetzung hochwertiger Fördermaßnahmen  

(z. B. Nguyen et al. 2022). Der rechtliche Rahmen, sowie die Grundlagen und der Um-

fang für die Honorierung der Bereitstellung dieser Flächen müssen gleichermaßen wei-

terentwickelt werden (ZKL 2021). Obligatorische Maßnahmen reduzieren freiwillige 

Maßnahmen (Dessart et al. 2021). Dieser Bumerangeffekt (Rebound-Effekt) ist insbe-

sondere dann schwerwiegend, wenn obligatorische Maßnahmen geringe Wirkungen 

erzielen und somit ineffizient sind.  

(IV) Standortvoraussetzungen und Synergieeffekte nutzen 

Die Nutzfläche in Deutschland ist ein knappes Gut und in vielen Gebieten besteht eine 

erhebliche Flächenkonkurrenz. Daher sollten primär unproduktive Flächen wie 

Säume, Feldraine, Gewässerrandstreifen, Landschaftselemente und sogenannte 

Eh-da-Flächen3 zur Biodiversitätsförderung ökologisch aufgewertet werden. Die-

se oft linearen Strukturen können Biotope vernetzen und durch die Kombination mit 

Biodiversitätsmaßnahmen auf angrenzenden Agrarflächen Lebensräume vergrößern. 

So können der Bedarf an zusätzlichen Agrarflächen zur Biodiversitätsförderung und die 

Flächenkonkurrenz gemindert, die Kosten der Biodiversitätsförderung gesenkt und die 

Akzeptanz der Biodiversitätsförderung erhöht werden. 
 

3 Wegbegleitende Flächen, Bahndämme, Hochwasserdämme und Deiche, kommunale Grünflä-
chen und Zwickel, Verkehrsinseln etc. Weiterführende Informationen unter eh-da-flaechen.de 

http://www.eh-da-flaechen.de/index.php
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Damit die vier dargestellten Erfolgsfaktoren nicht nur auf Projektebene, sondern flä-

chendeckend wirken können, müssen die Prinzipien in der Agrar- und Umweltpolitik 

verankert werden.  

 

5 Anreize zur Biodiversitätsförderung 

Die Biodiversität innerhalb der Agrarlandschaft wird maßgeblich durch die Art und die 

Intensität der Landnutzung bestimmt. Durch die gezielte und angemessene Anwen-

dung von Betriebsmitteln, die Anlage von Biodiversitätsförderflächen, die Verbesserung 

der Landschaftsstruktur und die ökologische Aufwertung von Eh-da-Flächen kann die 

biologische Vielfalt gefördert werden (siehe Abbildung 1). 

 

Abbildung 1: Aktionsfelder zur Biodiversitätsförderung in der Agrarlandschaft 

 
 

Nachfolgend wird darauf eingegangen, wie Anreize zur Verbesserung der einzelnen 

Aspekte gesetzt werden können. 

Im Zuge der technischen Weiterentwicklung wurden und werden Möglichkeiten zur 

zielgenaueren und bedarfsgerechteren Applikation von Pflanzenschutz- und Düngemit-

teln erarbeitet. Dadurch werden vermeidbare Emissionen in die Umwelt noch weiter 

reduziert. Insbesondere die digitale Transformation hat das Potenzial, einen erhebli-

chen Beitrag zur Ertragssicherung und zum Erhalt der Biodiversität zu leisten. Die An-

wendung hochtechnologischer umwelt- und biodiversitätsfreundlicher Bewirt-

schaftungstechniken, wie z. B. Teilflächenapplikation, erzeugt zusätzliche Kosten, 

die für Landwirt:innen Wettbewerbsnachteile bedeuten können. Die Förderung solcher 

Verfahren sollte über das bisherige Maß hinaus erfolgen. So kann bei reduziertem 

Einsatz von Betriebsmitteln, wie z. B. Pflanzenschutz- und Düngemittel, und glei-

chen Erträgen auch die Biodiversität gefördert werden (HFFA 2022).  

Zudem wird die automatische Dokumentation des Betriebsmitteleinsatzes durch die 

fortschreitende Digitalisierung erleichtert werden. Daten über den fach- und sachge-

rechten Einsatz von Pflanzenschutz- und Düngemitteln sowie Biostimulanzien werden 

dazu führen, dass der Ackerbau mehr Akzeptanz in der Bevölkerung erfährt. 
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Extensive Strukturen4 in der Agrarlandschaft können grundsätzlich durch Ordnungs-

recht5, allgemeine Fördervoraussetzungen6, spezielle Fördermaßnahmen7 und die 

Kombination dieser Instrumente etabliert bzw. aufrechterhalten werden. Für die Nut-

zung von Ordnungsrecht und allgemeinen Fördervoraussetzungen spricht lediglich der 

geringere administrative Aufwand. Umgekehrt entstehen hohe Opportunitätskosten und 

ein höherer Flächenbedarf8 infolge der geringen Umweltwirkung (z. B. Birrer et al. 

2007) aufgrund der fehlenden naturschutzfachlichen Steuerungswirkung dieser Instru-

mente. Die Kombination der genannten Instrumente mit speziellen Fördermaßnahmen 

ist aufgrund von unterschiedlichen Laufzeiten der Verpflichtung, abweichenden Ma-

nagementauflagen, dem Doppelförderungsverbot und unterschiedlichen Budgetlinien 

problematisch (UBA 2019, S. 27). Vor diesem Hintergrund erscheint eine klare Ab-

grenzung zwischen Einkommenssicherung9 (1. Säule) und AUKM (2. Säule und Ver-

tragsnaturschutz) sinnvoll. Es gilt zu überlegen, zukünftig auf Fördervoraussetzun-

gen, wie sie in der GAP 2023-2027 in Form der „Konditionalität“ vorgesehen 

sind, zu verzichten und die Förderung von Umweltleistungen in der zweiten Säule 

der GAP bzw. im Vertragsnaturschutz zu verorten. Hierzu zählt auch, dass auf die 

niederschwelligen, jedoch wenig wirksamen Umweltmaßnahmen („Eco-Schemes“) der 

1. Säule aufgrund ihrer geringen Effizienz verzichtet wird.  

 

Stattdessen sollte die von der Zukunftskommission Landwirtschaft (ZKL 2021) ausge-

sprochene Empfehlung des vermehrten Einsatzes vom AUKM (und Vertragsnatur-

schutz) zur flächendeckenden Förderung von Biodiversitätsmaßnahmen umgesetzt 

werden. Gleichzeitig sind jedoch auch bei den AUKM Anpassungen dringend notwen-

dig. Um Anreize wirksam zu gestalten, sollte auf pauschale, landesweit einheitliche 

Fördersätze verzichtet werden. Im Vergleich zur bislang überwiegend genutzten pau-

schalen Vergütung verspricht eine Kombination aus Opportunitätskosten-10 (durch 

ausbleibende Erträge/Erlöse) und nutzenbasierter11 Förderung eine deutlich gerechte-

re und effizientere Biodiversitätsförderung. 

 

 
4 Nicht-produktive Flächen (z. B. mehrjährige Blühflächen) und extensiv genutzte Flächen (z. B. 
ökologische Landwirtschaft, extensiver Getreideanbau, Landschaftselemente, Hecken, Saum-
strukturen etc.) 
5 z. B. Umbruchsverbote, Anwendungsbestimmungen (z. B. NTneu) und -verbote für Betriebs-
mittel. In UBA 2019 nicht aufgeführt. 
6 In der GAP 2023-2027 als Konditionalität und in der vorherigen GAP als Ökologische Vorrang-
fläche bezeichnet. 
7 Eco-Schemes, AUKM oder Vertragsnaturschutz 
8 Dies ist gleichbedeutend mit indirekten Landnutzungseffekten: Intensivierung auf bestehenden 
Produktionsflächen oder Erschließung von Naturflächen zur landwirtschaftlichen Nutzung. 
9 Auf die Notwendigkeit dieses langjährigen Bestandteils der Agrarpolitik wird im Weiteren nicht 
eingegangen.  
10 Siehe II. im Exkurs: Fördermöglichkeiten und Anreizwirkung 
11 Siehe III. b im Exkurs: Fördermöglichkeiten und Anreizwirkung 
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Die Berücksichtigung der Opportunitätskosten mittels flächendeckend vorlie-

gender Daten12 ermöglicht für ganz Deutschland ein einheitliches Berechnungs-

verfahren der variablen Vergütung. Und auch eine mögliche länderspezifische oder 

regionale Gestaltung einzelner Maßnahmen kann durch standardisierte Kostenkalkula-

tionen13 erfolgen. Durch dieses Vorgehen wäre die Teilnahme an AUKM im Vergleich 

zur Agrarproduktion für einen durchschnittlichen Betrieb in den jeweiligen Regionen 

einkommensneutral14 und dadurch in allen Regionen Deutschlands attraktiv (UBA 

2021, S. 30). Zudem wäre eine standardisierte Kalkulation transparent und der Verwal-

tungsaufwand bei der Erstellung der Agrarumweltprogramme könnte gemindert wer-

den.  

Somit könnten zentrale Probleme der bisherigen Agrarumweltprogramme und obligato-

rischer Extensivierungen15 gelöst werden: Die Konzentration von Biodiversitäts-

fördermaßnahmen auf marginale Standorte, die Gefahr von Mitnahmeeffekten, die ge-

ringe Umweltleistung je Hektar und der hohe administrative Aufwand für Antragsteller 

und Behörden könnte gemindert werden.  

 

Exkurs zu Fördermöglichkeiten und Anreizwirkung: Grundsätzlich bieten sich drei 

Möglichkeiten zur Gestaltung der Vergütung für biodiversitätsfördernde Maßnahmen16. 

1. Pauschal: Landeseinheitliche Fördersätze.  

Dieses Prinzip ist bislang die Regel. Es hat den Vorteil der einfachen Handhabung, 

jedoch führen einheitliche Fördersätze zur Konzentration vom AUM in Gegenden mit 

marginalen Standorten und geringer Flächenkonkurrenz (geringe Vieh- und Biogasan-

lagendichte). Dort können die Maßnahmen mit geringen (Opportunitäts-)Kosten um-

gesetzt werden und sind somit attraktiv. Umgekehrt sind die Maßnahmen in Gunstla-

gen unattraktiv.  

2. Opportunitätskostenbasiert: Berücksichtigung der Opportunitätskosten  

(Deckungsbeitragsminderung) und der Kosten zur Umsetzung der Maßnah-

men. 

Dieses Vorgehen findet sich z. B. im Bayerischen Vertragsnaturschutzprogramm 

(2022-2026)17, wo in Abhängigkeit der Ertragsmesszahl (EMZ) drei unterschiedliche 

 
12 Über die Ertragsmesszahl oder Standarddeckungsbeiträge (WBAE 2019) (regionaltypischer 
Fruchtfolgen) des KTBL oder des Thünen-Instituts, eine weitere Option ist die Orientierung an 
Pachtpreisen (UBA 2021).  
13 Unter Verwendung anerkannter Kalkulationsdaten, z. B. des KTBL oder des Thünen-Instituts. 
Hierdurch könnten sogar regionale Unterschiede aufgrund regional verschiedener Maschinen-
ausstattungen berücksichtigt werden.  
14 Ggf. könnte ein Transaktionskostenzuschlag (max. 20 % nach EU-Fördervorgaben) einen 
erhöhten Abstimmungsbedarf kompensieren  
15 z. B. die vorgesehene obligatorische Stilllegung in der GAP-Periode ab 2023.  
16 Eine weitergehende Beschreibung findet sich in WBAE 2019. 
17 Bayerisches Vertragsnaturschutzprogramm – Verpflichtungszeitraum 2022 bis 2026: Maß-
nahmenübersicht (bayern.de) 

https://www.stmelf.bayern.de/mam/cms01/agrarpolitik/dateien/massnahmenuebersicht_vnp.pdf
https://www.stmelf.bayern.de/mam/cms01/agrarpolitik/dateien/massnahmenuebersicht_vnp.pdf
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Prämienhöhen für Ackerbrachen gewährt werden und im Bayerischen Agrarumwelt-

programm KULAP (2022)18, in dem für Blühflächen mindestens 600 €/ha und ab einer 

EMZ von 5.000 je weiterer 100 EMZ ein Zuschlag von 15 €/ha erfolgt.  

3. Nutzenbasiert: Honorierung des erzielten oder erwarteten Ergebnisses 

(a)  Die Vergütung der tatsächlich erzielten Biodiversitätsförderung wäre zwar grund-

sätzlich wünschenswert, weil hierdurch ein sehr starker Anreiz zur Auswahl und Um-

setzung hochwertiger Maßnahmen gesetzt würde. Allerdings kann die Wirkung einzel-

ner Maßnahmen aufgrund der vielfältigen Wechselwirkungen innerhalb des Natur-

raums und starker jährlicher Schwankungen nur sehr schwer ermittelt werden.  

(b)  Jedoch könnte die Vergütung der erwarteten Biodiversitätsförderung, also die Be-

rücksichtigung des naturschutzfachlichen Potenzials einer Fläche bzw. eines Natur-

raums, einen Anreiz darstellen, der die Effizienz von Biodiversitätsflächen erhöhen 

und somit trotz höherer Fördersätze je Hektar zu geringeren Gesamtkosten führen 

kann. Dies könnte durch Gebietskulissen19 oder durch eine individuelle naturschutz-

fachliche Bewertung erfolgen. Die Vorteile der Regelung durch Gebietskulissen wären 

die höhere Transparenz und geringere Kosten im Vergleich zur Einzelfallprüfung. Die-

se wiederum hätte den Vorteil einer potenziell detaillierten Prüfung. 

Die Berücksichtigung des erwarteten Biodiversitätsnutzens kann durch einen Zuschlag 

zur errechneten Fördersumme erfolgen. Dieser würde einen besonderen Anreiz für 

zielgenaue Biodiversitätsmaßnahmen darstellen und so positive Effekte erzeugen,  

z. B. die generelle Teilnahmebereitschaft und die Motivation zur hochwertigen Umset-

zung. 

 

Eh-da-Flächen 

Eh-da-Flächen sind Areale, wie z. B. Bahndämme, Hochwasserdämme, kommunale 

wegbegleitende Flächen, die nicht wirtschaftlich genutzt werden und zur Förderung 

biologischer Vielfalt beitragen können. Je nach Region betragen die Eh-da-Anteile zwei 

bis sechs % der Fläche. Der überwiegende Anteil ist derzeit in einem schlechten öko-

logischen Zustand (Deubert et al. et al. 2014). Neben der Förderung naturnaher Flä-

chen auf landwirtschaftlichen Nutzflächen sollten die ökologischen Aufwertun-

gen von in der Agrarlandschaft vorliegenden bzw. an sie angrenzenden Eh-da-

Flächen gefördert werden20. Dies könnte z. B. über die zweite Säule der GAP oder 

andere Mittel erfolgen. Der Vorteil der Einbeziehung von Eh-da-Flächen ist, dass die 

Opportunitätskosten bei null liegen und somit lediglich die Kosten der Umsetzung von 

 
18 Bayerisches Kulturlandschaftsprogramm (KULAP) – Maßnahmen Verpflichtungszeitraum 
2022 (bayern.de) 
19 Mit höheren Fördersätzen oder als Voraussetzung für die Förderfähigkeit einzelner Maßnah-
men in bestimmten Gebieten.  
20 Möglichkeiten und Praxisbeispiele für wegbegleitende Flächen z. B. in Kirmer et al. 2019 
(offenlandinfo.de) 

https://www.stmelf.bayern.de/mam/cms01/agrarpolitik/dateien/massnahmenuebersicht_kulap.pdf
https://www.stmelf.bayern.de/mam/cms01/agrarpolitik/dateien/massnahmenuebersicht_kulap.pdf
https://www.offenlandinfo.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/Kirmer_etal_2019_Praxisleitfaden_Saeume_und_Feldraine_2_Auflage.pdf
https://www.offenlandinfo.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/Kirmer_etal_2019_Praxisleitfaden_Saeume_und_Feldraine_2_Auflage.pdf
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Maßnahmen anfallen. Die Aufwertung von Eh-da-Flächen kann den Bedarf an natur-

nahen Agrarflächen zur Biodiversitätsförderung reduzieren und somit indirekte Land-

nutzungseffekte vermeiden. 

Konfigurale Heterogenität 

Im Rahmen der GAP werden derzeit die „ersten Hektare“ besonders gefördert. Hiermit 

wird das Ziel verfolgt, kleine Betriebe besonders zu unterstützen. Unter der Annahme, 

dass hierdurch der Strukturwandel aufgehalten und kleine Bewirtschaftungseinheiten 

erhalten bleiben, könnte das ein Beitrag zur Biodiversitätsförderung sein. Allerdings 

nur, wenn Betriebs- und Schlaggröße korreliert sind, was überwiegend in Regionen mit 

Realteilung der Fall sein dürfte. 

Große Bewirtschaftungseinheiten bieten arbeitswirtschaftliche und somit ökonomische 

Vorteile. Im Hinblick auf die konfigurale Heterogenität (Fahrig et al. 2011) sollten 

kleine Bewirtschaftungseinheiten (kleine Flächen) anstelle kleiner Betriebsstruk-

turen (kleine Einzelbetriebe) gefördert werden (UBA 2019, S. 25f). Hierdurch könnte 

in kleinstrukturierten Gebieten ein Ausgleich für Bewirtschaftungsnachteile geleistet 

und in Gebieten mit großen Bewirtschaftungseinheiten Anreize zur Teilung (einzelner) 

Schläge gesetzt werden. Anstelle der Förderung kleinerer Schläge könnten auch 

(mehrjährige) Blühstreifen oder Blühinseln innerhalb von (großen) Schlägen gefördert 

werden. Da sich hierdurch im Vergleich zur Anlage an den Feldrändern zusätzlich zu 

den Opportunitätskosten für die belegte Fläche und den Kosten für die Anlage auch 

arbeitswirtschaftliche Nachteile ergeben, müsste dies in der Fördersumme berücksich-

tigt werden. 

Kompositionelle Heterogenität 

Im Zeitablauf hat eine zunehmende Konzentration auf wenige bedeutende Kulturarten 

wie Wintergetreide und insbesondere Winterweizen sowie (Silo-)Mais stattgefunden. 

Die reduzierte Kulturartenvielfalt ist im Hinblick auf die Biodiversität problematisch.  

Die Vielfalt des Kulturartenspektrums, als kompositionelle Heterogenität bezeichnet 

(Fahrig et al. 2011), wird in der GAP 2023-2027 durch die Konditionalität des obligato-

rischen Fruchtwechsels und durch „vielfältige Fruchtfolge“ als Eco-Scheme adressiert. 

Beide Ansätze sind jedoch mit Nachteilen behaftet, da sie die naturräumlichen Bedin-

gungen und die spezifischen Effekte der einzelnen Kulturarten nicht berücksichtigen 

(UBA 2019, S. 25).  

 

Grundsätzlich ist die Förderung des Kulturartenspektrums ein schwieriges Unterfan-

gen, da der Anbauumfang einzelner Kulturarten primär durch deren ökonomische At-

traktivität beeinflusst wird. Diese wird wiederum maßgeblich durch die Preise der Er-

zeugnisse und somit von deren Knappheit bestimmt. Kurzum: der Bedarf bestimmt den 

Anbauumfang. Durch die Förderung bestimmter Kulturarten scheint sich deren ökono-

mische Vorzüglichkeit erhöhen zu lassen. Wenn sich die Förderung jedoch tatsächlich 

in höheren Anbauumfängen niederschlägt, wird dies negative Effekte auf die Preise 
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dieser „Nischenprodukte“ haben und einen erhöhten Förderbedarf nach sich ziehen. 

Gleiches gilt für die staatlichen Ziele bei der ökologischen Landwirtschaft. 

Der Fokus sollte beim Kulturartenspektrum und beim Umfang des Anteils ökolo-

gisch bewirtschafteter Fläche daher (primär) auf der Nachfrage liegen. Diese kann 

maßgeblich durch politische Entscheidungen gesteuert werden. In diesem Zusammen-

hang ist insbesondere die energetische Nutzung zu nennen. Hier beeinflussen z. B. 

Beimischungsquoten für Biokraftstoffe oder die Einspeisevergütung für Strom aus Bio-

gasanlagen maßgeblich die Nachfrage nach Agrarrohstoffen, die als Substrate21 ver-

wendet werden können. Auf die Effekte der Einspeisevergütung bei Biogasanlangen 

wird im Exkurs: Biogas und Biodiversität näher eingegangen. In der angestrebten 

Energiewende sollten daher im Bereich der nachwachsenden Rohstoffe neben ener-

giepolitischen auch pflanzenbauliche Aspekte berücksichtigt werden. 

Exkurs: Biogas und Biodiversität:  

Die Rentabilität von Biogasanlagen wird entscheidend von der Einspeisevergütung im 

Rahmen des EEG beeinflusst. Durch den „Güllebonus“, eine höhere Einspeisevergü-

tung für die teilweise Verwendung von Gülle als Biogassubstrat, wurde ein Anreiz für 

Biogasanlangen in viehstarken Regionen gesetzt. (Silo-)Mais ist sowohl als Tierfutter 

als auch als Biogassubstrat besonders gut geeignet. Daher verwundert die hohe Kon-

zentration des Maisanbaus in Regionen mit hoher Vieh- und Biogasanlagendichte 

kaum (siehe Abbildung 1).  

 

Abbildung 1: Regionale Verteilung von Maisanbau, Biogasanlagen und Vieh-

dichte in Deutschland 

 
 

Im Gegensatz zur früheren Einspeisevergütung mit Anreizen für Biogasanlagen in 

viehstarken Regionen durch den „Güllebonus“, könnte ein umgekehrter Ansatz Abhilfe 

schaffen. Durch attraktive Einspeisevergütungen in Regionen mit geringer Viehbe-

 
21 Bei Ethanol z. B. Getreide, Mais und Zuckerrüben, bei Biodiesel Raps und bei Biogas Mais 

bzw. andere Pflanzen.  
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stands- und Biogasdichte, könnte eine gleichmäßigere Verteilung des Maisanbaus 

erreicht werden. Durch die Verlagerung der Biogasproduktion könnten zudem die lokal 

hohen Nährstoffmengen aus Wirtschaftsdüngern (Häußermann et al. 2019) besser 

verteilt werden. Eine weitere Möglichkeit stellt die besondere Vergütung Biodiversitäts-

fördernder Substrate, z. B. mehrjährige Wildpflanzenmischungen22, dar. 

 

Maßgeschneiderte Lösungen  

Die Herausforderungen in der Biodiversitätsförderung sind regional sehr unterschied-

lich. In manchen Regionen mag es zu große Bewirtschaftungseinheiten geben, in an-

deren ist das Kulturartenspektrum zu gering, in wiederum anderen fehlt es an naturna-

hen Flächen und Landschaftselementen. Diese unterschiedlichen Problemstrukturen 

erfordern einen Baukasten mit Maßnahmen23 (siehe Tabelle 1) und der Möglichkeit 

zur regionalen Anpassung, die es primär Landwirt:innen, aber auch Kommunen 

und anderen Besitzern von Eh-da-Flächen erlaubt, regional geeignete, praktikab-

le Maßnahmen auszuwählen und umzusetzen (NAP 2021, S 1).  

 

Tabelle 1: Beispiele für segregative und integrierte Biodiversitätsfördermaßnahmen 

Segregative Maßnahmen 

 

Integrierte Maßnahmen 

• Einjährige Blühflächen  • Lerchenfenster 

• Mehrjährige Blühstreifen • Blühstreifen in großen Schlägen 

• Bee bank / Beetle bank • Zwischenfrüchte 

• Rohbodenhabitate • weite Fruchtfolgen 

• Landschaftselemente wie Hecken • Ackerbrache 

• Totholzlegen • Kiebitzinseln 

• Lesesteinhaufen • Extensivgetreide/Weite Reihe 

 • Ökologische Landwirtschaft 

 

Als zentraler Hinderungsgrund für flexible Baukasten-Lösungen wird häufig der admi-

nistrative Aufwand für Verwaltung und Antragsteller angeführt. Durch digitale Lösungen 

könnte das Bürokratieproblem behoben werden (UBA 2021, S.16). Die technischen 

Möglichkeiten liegen vor und werden bereits in anderen Wirtschaftsbereichen genutzt. 

Wenn es gelingt, eine GIS-basierte Administration der Antragstellung für Biodiversitäts-

fördermaßnahmen zu entwickeln, können die Bürokratiekosten deutlich reduziert wer-

den. Hierzu bedarf es eines Antragstellungsprogramms, in dem Daten zu Opportuni-

tätskosten, Förderkulissen24 und verfügbaren Maßnahmen zusammengeführt werden.  

Sofern Flächenbeschränkungen (z. B. wegen Budgetrestriktionen oder naturschutz-

fachlichen Überlegungen) hinterlegt und bereits geschlossene Vertragsflächen doku-

 
22 Weitere Informationen sind einer Broschüre des NABU Baden-Württemberg zusammenge-
fasst: Biodiversität für Biogasanlagen (https://baden-wuerttemberg.nabu.de). 
23 Eine Übersicht von Biodiversitätsfördermaßnahmen findet sich im Anhang. 
24 Z. B. im HALM-Viewer (hessen.de) 

file:///C:/Users/mueller.iva/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/mueller.iva/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/L6IM7P7G/Biodiversität%20für%20Biogasanlagen%20(https:/baden-wuerttemberg.nabu.de)
https://halm.hessen.de/mapapps/resources/apps/halm/index.html?lang=de
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mentiert sind, kann die Verfügbarkeit von Maßnahmen in Echtzeit angezeigt werden. 

Verträge zwischen Agrarverwaltung und interessierten Landwirt:innen/Kommunen 

könnten online abgeschlossen werden. Diese Funktion könnte bei der digitalen GAP-

Antragstellung integriert werden oder als frei zugängliche Online-Applikation für die 

Planung durch involvierte Akteure (Landwirt:innen, Kommunen, Naturschutzbehörden 

und -Verbände) genutzt werden. Sofern der Opportunitätskostenansatz genutzt wird, 

könnte ein Programm für alle Bundesländer entwickelt werden. Dies würde erheblich 

zur Reduktion der staatlichen Verwaltungskosten beitragen. 

 

6 Abgestufte Biodiversitätsziele 

Grundsätzlich muss zwischen landwirtschaftlichen Flächen in Gebieten mit primärer 

Widmung für die landwirtschaftliche Produktion (Normallandschaft) und in Gebieten mit 

spezifischen Schutzgütern (z. B. Naturschutzgebiete, Natura2000-Gebiete oder Trink-

wasserschutzgebiete) unterschieden werden. Sowohl in der Normallandschaft als auch 

in Schutzgebieten unterscheiden sich die Handlungsbedarfe regional in Abhängigkeit 

von der Ausgangsituation und den Biodiversitätspotenzialen. Unter Berücksichtigung 

der „anderen“ Ziele - Produktion von Agrargütern und geringe Kosten - muss daher vor 

Ort geprüft werden, welche Maßnahmen notwendig und sinnvoll sind. Wie dies effizient 

organisiert werden kann, ist Bestandteil des 7. Abschnitts.  

 

In der Normallandschaft sollte „für Landschaftsstrukturelemente, Saumstrukturen 

und nicht produktive Flächen ein Mindestanteil von 10 % im Offenland ange-

strebt werden“ (vgl. ZKL 2021, S. 81).  

Die Flächen müssen so gestaltet sein, dass diese als Lebensraum für typische Arten 

der Agrarlandschaft (z. B. Agrarvögel, Insekten, Niederwild) dienen können. Unter Be-

rücksichtigung des Effizienzprinzips muss die Bereitstellung naturnaher Flächen mög-

lichst ohne Produktivitätsverluste erreicht werden. Daher sollte die ökologische Aufwer-

tung unproduktiver Flächen (Säume, Eh-da-Flächen etc.) höchste Priorität haben. Der 

Anteil von 10 % naturnaher Flächen könnte im Durchschnitt durch 2,5 % Gewäs-

serrandstreifen und lineare Vernetzungselemente, 3,5 % integrative und segreta-

tive Maßnahmen (Blühflächen etc.), 1 % Brache, 3 % Eh-da-Flächen erreicht wer-

den.  

Durch die Einbeziehung von Gewässerrandstreifen und die biodiversitätsfördernde 

Gestaltung von Eh-da-Flächen können der Bedarf an extensivierten bzw. unprodukti-

ven Ackerflächen reduziert und somit Ertragseinbußen und Kosten vermieden werden. 

Obwohl in der Normallandschaft überwiegend generalistische Arten beheimatet sind, 

muss fallspezifisch geprüft werden, welche Arten tatsächlich typisch für eine Region 

sind bzw. sein können und welche Anforderungen diese an ihre Umwelt haben. So 

zeigen die Ergebnisse empirischer Forschungsarbeiten (z. B. Gottschalk & Beeke 

2014, Köppl et al. 2014 oder Meichtry-Stier et al. 2014), dass schon bei geringeren 

Flächenanteilen eine Trendumkehr im Erhaltungszustand typischer Arten der 
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Agrarlandschaft erreicht werden kann. Daher sollten die Biodiversitätsfördermaßnah-

men regional angepasst werden (Baker et al. 2012, Perkins et al. 2011). Dies beinhal-

tet auch, dass die Anteile naturnaher Flächen regional sowohl größer als auch kleiner 

als 10 % der Fläche eines Naturraums sein können.  

Die Auswahl geeigneter Maßnahmen muss durch Beratungsangebote zur Bio-

diversitätsförderung an Landwirt:innen und Kommunen unterstützt werden. Bei 

dieser Aufgabe sollten insbesondere etablierte Angebote sowohl staatlicher als auch 

naturschutzfachlicher und privatwirtschaftlicher Akteure eingebunden werden.  

 

In Schutzgebieten sollte geprüft werden, inwiefern die landwirtschaftliche Nut-

zung zur Erreichung der jeweiligen Schutzziele angepasst werden muss. Eine 

pauschale, quantitative Vorgabe von naturnahen Flächen oder Bewirtschaftungsweisen 

ist aufgrund der Spezifität der jeweiligen Gebiete und der darin enthaltenen Schutzgü-

ter nicht zielführend. Um die positive Entwicklung der Biodiversität in der Agrar-

landschaft zu gewährleisten, ist es dringend notwendig, dass flächendeckend 

Managementpläne für Schutzgebiete aufgestellt werden.  

Im deutschen Recht wurden die Managementpläne in § 32 Abs. 5 des Bundes-

naturschutzgesetzes verankert. Für Natura2000-Gebiete sind umfassende Erhaltungs- 

und Entwicklungsmaßnahmen festgelegt und deren konsequente Umsetzung vorge-

schrieben. In der Regel werden hierzu Managementpläne erstellt (BfN 2020a). Darin 

werden Erhaltungsmaßnahmen festgesetzt, die die Erreichung eines günstigen Erhal-

tungszustands der Lebensraumtypen und/oder Arten gewährleisten sollen.  

In Gebieten mit Managementplänen können Bewirtschafter über Vertragsnaturschutz 

oder allgemeine AUKM-Programme für Nutzungseinschränkungen entschädigt werden. 

So kann gewährleistet werden, dass die häufig ertragsschwachen Natura2000-Gebiete 

trotz eingeschränkter Nutzbarkeit weiterhin bewirtschaftet werden (DVL 2008, S. 40). 

Das ist häufig von großer Bedeutung, da traditionelle Kulturlandschaften mit hohem 

ökologischem Wert (z. B. Heiden, Bergwiesen, Steillagenweinbau) nur durch traditio-

nelle Bewirtschaftung (z. B. Beweidung) erhalten bleiben können.  

Für Naturschutzgebiete liegen keine Daten über den Anteil mit Managementplänen vor. 

Bislang sind jedoch für nur 74 % (49 %) der Fläche in FFH-Gebieten (Vogelschutzge-

bieten) Managementpläne mit notwendigen Erhaltungsmaßnahmen festgelegt worden 

(BfN 2020a). Entsprechend muss von einer eingeschränkten ökologischen Wirksamkeit 

der Schutzgebiete und einer geringen Attraktivität für eine naturschutzorientierte Be-

wirtschaftung ausgegangen werden. Aus diesem Grund ergeben sich dringende Hand-

lungsbedarfe:  

 

• Flächendeckende Aufstellung von Managementplänen für Naturschutzge-

biete und Natura2000-Gebiete. 

• Entschädigung für Nutzungseinschränkungen durch AUKM bzw. Vertrags-

naturschutz. 
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• Evaluation der bestehenden Managementpläne inkl. einer kritischen Analy-

se in Bezug auf die Wirksamkeit und die Akzeptanz bzw. Verbreitung von 

Maßnahmen.  

• Flexibilisierung der AUKM- und Vertragsnaturschutzprogramme (siehe Ab-

schnitt 5.) zur Gewährleistung der Förderfähigkeit spezifischer Anbauver-

fahren und -einschränkungen.  

 

Obwohl Wasserschutzgebiete nicht direkt mit dem Biodiversitätsschutz assoziiert 

sind, können hier durch differenzierte Bewirtschaftung Synergien genutzt werden, wel-

che einen „kostengünstigen“ Beitrag zur Förderung der biologischen Vielfalt leisten 

könnten.  

Die Landbewirtschaftung kann zum Eintrag von Belastungen (Nährstoffe, Pflanzen-

schutzmittel) in das Grundwasser führen. Diese sollten so gering wie möglich gehalten 

werden. Zur Minimierung von unverhältnismäßigen Produktivitätsverlusten muss 

der Fokus auf einer zielgenauen Anpassung in Gebieten mit einem erhöhten Ri-

sikopotenzial („Sensible Gebiete“) für Stoffeinträge liegen. In besonders sensib-

len Gebieten sollten gezielt segregative Maßnahmen (z. B. mehrjährige Blühflä-

chen) oder integrative Maßnahmen (z. B. Extensivgetreide, Zwischenfrüchte) ge-

fördert werden. Somit könnte Gewässerschutz mit Biodiversitätsförderung kombiniert 

werden: die wirtschaftlichen Nachteile von Bewirtschaftungseinschränkungen müssten 

nur einmal kompensiert werden und der Produktionsrückgang wird minimiert. 

 

7 Organisation  

Im vorliegenden Fördersystem mangelt es an Beratungsangeboten zu wirksamen Bio-

diversitätsmaßnahmen (NAP 2021) und zu Fördermöglichkeiten. Zudem liegt eine un-

genügende Beteiligung von lokalen Naturschutzakteuren vor und es besteht ein hoher 

administrativer Aufwand für Antragsteller und Behörden (ZKL 2021, S. 86f).  

Um diese Mängel beseitigen zu können, müssen entsprechende Institutionen bzw. 

Stellen zur Koordination, Administration und Beratung geschaffen bzw. weiter-

entwickelt und finanziell gefördert werden. 

Die Agrarverwaltung und landwirtschaftliche Beratungsangebote sind in den einzelnen 

Bundesländern unterschiedlich organisiert und ausgeprägt. Daher sind allgemeingülti-

ge Aussagen darüber, wo Koordinations- und Beratungsstellen angesiedelt bzw. wei-

terentwickelt werden sollten, nicht möglich. Eine fallbezogene Prüfung von Synergieef-

fekten ist zwingend notwendig. Grundsätzlich sollten regional etablierte, behördliche, 

gesellschaftliche und privatwirtschaftliche Strukturen genutzt werden. Unabhängig da-

von, wo die entsprechenden Stellen angesiedelt und wie diese finanziert sind, müssen 

folgende Aufgaben administriert werden: 
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1. Identifikation relevanter und geeigneter Akteure und Institutionen: Diese soll-

ten die nachfolgenden Aufgaben (2 bis 6), welche essenzielle Schritte der natur-

schutzfachlichen Planung beinhalten, planen und umsetzen.  

2. Bestands- und Potenzialanalyse: Einzelne Naturräume unterscheiden sich bezüg-

lich des Vorkommens wildlebender Arten bzw. des potenziellen Lebensraums für 

diese Arten. Zur Identifikation von naturschutzfachlichen Zielen und einer effizien-

ten Zielerreichung ist eine Bestands- und Potenzialanalyse unerlässlich.  

3. Bedarfsanalyse: Der ökologische Zustand von Naturräumen unterscheidet sich 

regional. Unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Bestands- und Potenzialana-

lyse werden Handlungsbedarfe identifiziert.  

4. Maßnahmenplan: Ableitung konkreter Maßnahmen: Dies beinhaltet die Art und den 

Umfang der Extensivierung, vorzügliche Standorte bzw. räumliche Verteilung und 

Vernetzung.  

5. Förderberatung, Vertragsabschluss und Abwicklung: Eine konkrete Anlaufstel-

le, die Fördermodalitäten kennt, diese bei Bedarf erläutert und bei der formalen 

Antragstellung unterstützt. In diesem Zusammenhang ist insbesondere bei klein-

flächigen Maßnahmen auch die digitale Erfassung der Flächen zu nennen. 

6. Monitoring und Anpassungsvorschläge entwickeln: Sowohl bezüglich der öko-

logischen Wirksamkeit als auch bei der Akzeptanz der Maßnahmen. Dadurch wer-

den Maßnahmen zielgerichtet weiterentwickelt. 

 

8 Wie viel würde effiziente Biodiversitätsförderung kosten? 

Um die Größenordnung des benötigten Finanzbedarfs zur Förderung der Biodiversität 

in der Agrarlandschaft in der Normallandschaft abzuschätzen, wird nachfolgend eine 

Überschlagsrechnung vorgenommen. Diese basiert überwiegend auf unveröffentlichten 

Daten zum Feldflurprojekt Gießen-Süd des Landes Hessen (persönliche Mitteilung). 

Das Projektgebiet umfasst 4.100 ha mit ca. 3.100 ha Ackerbau auf Mittel- und Hocher-

tragsstandorten mit bis zu 83 Bodenpunkten. In dem Projekt sind verschiedene Land-

wirtschafts- und Umweltbehörden, Vereine und Verbände sowie 35 Landwirt:innen aus 

fünf Kommunen involviert. Die Koordination zwischen den Projektpartnern, Vertragsab-

schlüsse und die Biodiversitätsberatung erfolgt durch eine halbe Arbeitskraft.  

Im Rahmen des Projekts wurden allgemeine (z. B. Standardblühflächen) und spezifi-

sche Fördermaßnahmen25 für die Leitarten des Projekts, Rebhuhn und Feldhamster, 

durchgeführt. Die Maßnahmen werden im Bereich von 600 €/ha (Standardblühflächen) 

bis 3.000 € (Ernteverzicht bei Getreide) gefördert. Insgesamt liegen die Fördersätze 

 
25 Z. B. Ernteverzicht bei Getreide oder speziell komponierte Blühflächen in Kombination mit 
Schwarzbrachestreifen für Rebhühner oder mit Getreidebeimischung für Feldhamster. 



 

 

Diskussionspapier des Industrieverbands Agrar e. V. März 2022 20 

 

der spezifischen Fördermaßnahmen deutlich über den Einheitssätzen des Agrarum-

weltprogramms. 

Das Projekt führte dazu, dass die Biodiversitätsmaßnahmen-Fläche ausgehend von 

0,3 % (2018 = vor Projektbeginn) auf 3,5 % (2021) gesteigert werden konnte. Die Reb-

huhn- und Feldhamsterbestände konnten sich in diesem kurzen Zeitraum deutlich er-

holen und weisen nun einen guten Erhaltungszustand auf (siehe Tabelle 2)  

 

Tabelle 2: Biodiversitätsmaßnahmen und Bestandsentwicklung von Rebhühnern und 

Feldhamstern am Beispiel des Feldflurprojekts Gießen-Süd (Quelle: Eigene Berechnungen 

auf der Grundlage unveröffentlichter Projektberichte) 

Jahr 2018 2019 2020 2021 

Biodiversitätsmaßnahmen 
Anteil an Ackerfläche 

0,3 0,9 3,3 3,5 

Rebhühner (guter Erhaltungszustand > 10 Paare je 100 ha, 5 Kontrollgebiete mit 1.044 ha) 

Paare je 100 ha n. e. 6,7 11,5 14,9 

Feldhamster (guter Erhaltungszustand > 2 Baue je ha, Kontrollgebiete mit 1.245 ha) 

Gebiet 1 (315 ha) 1,1 1,5 2,2 4,2 

Gebiet 2 (930 ha) 0,6 0,8 1,4 2,7 

 

Neben den Zielarten profitieren andere Tiere der Agrarlandschaft (z. B. Feldhasen), 

Insekten und Segetalflora (Blühflächen mit Regiosaatgut). 

Die Vergütung der Biodiversitätsfördermaßnahmen lag im Jahr 2021 bei ca. 140.000 €. 

Unter der Annahme, dass die halbe Stelle zur Projektsteuerung Kosten von 50.000 € 

verursacht, ergeben sich c. p. Gesamtkosten von ca. 190.000 € (siehe Tabelle 3) bzw. 

knapp 60 €/ha.  

Überträgt man die Ergebnisse auf Deutschland, so müssen die Zahlen auf etwa 10 

Mio. ha Ackerland in der Normallandschaft26 hochgerechnet werden, was ca. der 

3.000-fachen Fläche des Feldflurprojekts Gießen entspricht. Die Kosten für flächende-

ckende Umsetzung des kooperativen, zielgenauen und gemanagten Ansatzes des 

Feldflurprojekts Gießen-Süd in Deutschland würden insgesamt etwa. 575 Mio. € pro 

Jahr betragen (siehe Tabelle 3).  

Ergänzt man zu dem ermittelten Betrag, im dem etwa 3.000 halbe bzw. 1.500 Ar-

beitskräfte zur Projektsteuerung27 und die Förderbeträge für Biodiversitätsmaß-

nahmen auf 3,5 % der Ackerfläche enthalten sind, die Kosten für die in Abschnitt 5 

zusätzlich aufgeführten 6,5 % naturnahen Flächen28, steigt der Betrag insgesamt auf 

 
26 Die übrigen ca. 1,8 Mio. ha Ackerfläche liegen in Schutzgebieten. Auf diese wird bei der nach-

folgenden Hochrechnung nicht näher eingegangen. Tendenziell wird der Förderbedarf in diesen 
Gebieten jedoch vermutlich höher liegen. 
27 Beratung, Administration der Verträge und Biodiversitätsberatung 
28 Brache: 1 % * 10 Mio. ha. * 300 €/ha. Annahme: Geringe Opportunitätskosten, da überwie-
gend marginale oder arbeitswirtschaftlich ungünstige Flächen stillgelegt werden. 
Gewässerrandstreifen + lineare Vernetzungselemente: 2,5 * 10 Mio. ha * 800 €/ha. Annah-
me: 600 €/ha Opportunitätskosten + 200 €/ha Maßnahmenkosten 
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gut 860 Mio. € pro Jahr für die gesamte deutsche Ackerfläche in der Normalland-

schaft.  

Tabelle 3: Hochrechnung der Kosten für effiziente Biodiversitätsförderung in der Nor-

mallandschaft 

  
Feldflurprojekt Gießen-Süd  

(3.320 ha Ackerland) 
Deutschland 

Ackerfläche in der Normallandschaft 3.320 ha 10.000.000 ha 

Projektsteuerung  50.000 € (mit 0,5 AK) 150.602.410 € 

Biodiversitätsfördermaßnahmen 140.000 € 421.686.747 € 

Summe (Kosten für Biodiversitätsförde-
rung im Ackerbau 

190.000 € 572.289.157 € 

Zusätzliche naturnahe Flächen  

Brache  
(1 % des Ackerlandes) 

 30.000.000 € 

Gewässerrandstreifen + lineare Vernet-
zungselemente (2,5 % des Ackerlandes) 

 200.000.000 € 

Eh-da-Flächen  
(3 % zusätzlich zu Ackerland) 

 60.000.000 € 

Gesamt (€)  862.289.157 € 

 

Obwohl die Hochrechnung attraktive Fördersätze und die Kosten des Biodiversitäts-

managements beinhaltet, ist der ermittelte Finanzbedarf im Vergleich zum geplanten 

Agrarbudget überschaubar: Ab dem Jahr 2023 sind jährlich ca. 1 Mrd. € für Eco-

Schemes in der 1. Säule und ca. 2 Mrd. € für die 2. Säule der GAP vorgesehen. Der 

Vergleich zeigt, dass kooperative Ansätze, die Biodiversität im Naturraum zu adressie-

ren und zu managen, ein sehr effizienter Weg zur Förderung der biologischen Vielfalt 

sind.  

Die in Relation zur geplanten GAP „einsparbaren“ Kosten können in anderen Berei-

chen, z. B. der ökologischen Aufwertung von Ackerland und Schutzgebieten und Bio-

diversitätsfördermaßnahmen auf Grünland genutzt, zur Einkommenssicherung der 

Landwirt:innen und für niedrigere Nahrungspreise eingesetzt werden. Durch die Flä-

cheneffizienz des Biodiversitätsmanagement-Ansatzes im Vergleich zu pauschalen 

Vorgaben der GAP können insgesamt größere Ernten erzielt werden, wodurch die Ex-

portabhängigkeit geringer ausfällt. 

 

 

Eh-da-Flächen: 3 % *10 Mio. ha * 200 €/ha. Wichtig: Keine Opportunitätskosten, 200 €/ha 
Maßnahmenkosten 
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